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GEMEINSAME ELTERLICHE SORGE, ER 
WILL SIE , SIE LEHNT SIE AB 

ALLEINSORGE DES VATERS, ER WILL 
SIE, SIE LEHNT SIE AB 



È Zu Fall 1: 
È Es gab keine 

Möglichkeit  der 
gemeinsamen 
elterlichen Sorge für ein 
nichteheliches Kind!  

È Die elterliche Sorge 
oblag ausnahmslos der 
Mutter.  

È Die gemeinsame Sorge 
konnte nur erlangt 
werden, wenn die 
Eltern einander 
heirateten. 



Zu Fall 2: 
- Die Alleinsorge des Vaters 

sah das alte Recht nicht 
vor  

- Er konnte nur sein  
     eigenes Kind    
     adoptieren! 
- Auch im Falle des   
     Sorgerechtsentzuges oder 
     des Todes der Mutter 
     konnte er nur  
     Vormund seines  
     eigenen Kindes werden!  
 



Kraft Gesetzes Kraft gemeinsamer 

Sorgeerklärung 
  

  

- bei der Geburt miteinander 

verheirateter Eltern, § 1626 

BGB 

  

  

- bei späterer Eheschließung, § 

1626a Abs. 1 Nr. 2 BGB 

  

  

- von Mutter und rechtlichem 

Vater (§§ 1592 Nr. 2 oder 3 

BGB) 

  

  

gem. § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB 

  
 


